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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1963

Norm

ABGB §141 IB

Rechtssatz

Der Begri1 der Selbsterhaltungsfähigkeit ist relativ, daß ist nach Maßgabe der Verhältnisse des Kindes, zu beurteilen.

Sie tritt nicht schon mit einem bestimmten Alter ein, sie ist nicht auch schon dann vorhanden, wenn der

Alimentationsberechtigte in der Lage ist, sich überhaupt auf irgendeine Weise zu ernähren.
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